
 

 

 
 
 

P R O T O K O L L 
über die Sitzung des 

Gemeinderates der Marktgemeinde St. Peter in der Au 
am Montag, dem 29. Juni 2020 um 19.30 Uhr 

im Festsaal des Schlosses, Hofgasse 6 
 
 
Anwesend waren: 
 

1. Bgm.  MMag. Johannes Heuras  
2. gfGRin  Elisabeth Kaindl  
3. gfGR Hermann Stockinger 
4. gfGR  Josef Streißlberger 
5. gfGR  Mag. (FH) Johannes Tanzer 
6. gfGR  Helmut Überlackner 
7. GR Franz Berger 
8. GR  Markus Fehringer  
9. GR  Andreas Gruber, MA BSc 
10. GRin  Verena Gruber-Fellner 
11. GR  Peter Hofer 
12. GR Mathias Kammerhofer 
13. GRin   Ingrid Kaubeck 
14. GRin  Silvia Krendl 

15. GRin Julia Krifter 
16. GR DI(FH) Matthias Mayer 
17. GR Michael Pfaffenbichler 
18. GRin Susanne Pfaffeneder 
19. GR Christoph Ratzberger 
20. GR  Franz Stocklassa 
21. GR  Dietmar Hausberger 
22. GR Franz Kirschbichler 
23. GRin  Hannah Prinz 
24. GRin  Elisabeth Überlackner 
25. GR  Johann Egger-Richter 
26. GR  Jürgen Haunschmid 
27. GR  Josef Schönegger 

 
 
Anwesend waren außerdem: 

Amtsleiter Josef Maderthaner als Schriftführer 
 
Entschuldigt abwesend waren: 

Vbgm. Alois Seirlehner, GRin Monika Brandner,  
 
 
 
Nicht entschuldigt abwesend waren:   
-- 
 
Vorsitzender: 

Bürgermeister MMag. Johannes Heuras, die Sitzung war öffentlich, die Sitzung war beschlussfähig. 
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Tagesordnung 
 

1. Eröffnung, Feststellung der Beschlussfähigkeit 

2.  Genehmigung des Protokolls vom 11. Mai 2020 

3. Bericht Gebarungsprüfung Prüfungsausschuss vom 7. Mai 2020 

4. Vergabe diverser Planungsleistungen für  Kanal u. Wasserleitungsprojekte 

5. Betriebsgebiet-West Grundstücksankauf 

6. Wasserlieferübereinkommen WVA Dorfer-Kürnberg 

7. HLF 3 für die Freiwillig Feuerwehr St. Peter in der Au 

8. Landesstraße 6274 Übernahme in die Erhaltung und Verwaltung der Gemeinde 

9. Anpassung der Wirtschaftsförderung  

10. Grundstück Nr. 1752/7 KG Kirnberg – Verlängerung des Vorkaufsrechtes 

11. Subventionen und Förderungen 

12. Personalangelegenheiten 

 
Erledigung der Tagesordnung: 

 
 

1. Eröffnung, Feststellung der Beschlussfähigkeit 
Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt die Beschlussfähigkeit fest. 
 
 

2.  Genehmigung des Protokolls vom 11. Mai 2020 
 
Antrag des Bürgermeisters:  

Die Protokolle der  Gemeinderatssitzung vom 11. Mai 2020 mögen genehmigt werden. 
 

Beschluss:  Der Antrag wird angenommen 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 

3. Bericht Gebarungsprüfung Prüfungsausschuss vom 7. Mai 2020 
 

Der Bericht über die Gebarungsprüfung vom 7. Mai 2020 wird dem Gemeinderat zur Kenntnis ge-
bracht. Prüfungsausschussobmann Jürgen Haunschmid berichtet. 

  

file://///srv01/raid/Daten/Gemeinderat%20und%20-vorstand/Protokolle/Gemeinderatssitzungsprotokolle/2020/2020-05-11/TOP/02.%20Protokoll%20v.%209.12.2019
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4. Vergabe diverser Planungsleistungen für  Kanal u. Wasserleitungsprojekte 

 
Ein Honorarvoranschlag der Fa. IKW, Amstetten für die Gewerke ABA BA 19, 19.1 und WVA BA 14 
und 14.1 liegt zur Beschlussfassung vor. 
Konkret handelt es sich bei WVA BA 14 um die Erweiterung Reitergründe – Aichweg, 
WVA BA 14.1 um die Sanierung Teichstraße und Dr. Karl Wittwar Straße, 
WVA BA 14.1 – um die Erweiterung Reitschulsiedlung und Betriebsgebiet West; 
Bei der Abwasserentsorgungsanlage um 
ABA BA 19 - Erweiterung Reitergründe – Aichweg, 
ABA BA 19.1 - Sanierung Ortsnetz Markt, Baulos 3 und  
ABA BA 19.1 - Erweiterung Betriebsgebiet West. 
 
Die honorarrelevanten Nettokosten betragen € 1.538.000,-. 
Die Voranschlagssumme beläuft sich auf netto € 170.353,68. 

19:40 GR Silvia Krendl betritt den Sitzungssaal 

Antrag des Bürgermeisters:  

Der Gemeinderat möge die Fa. IKW, Amstetten mit den Planungsleistungen für die Gewerke ABA 
BA 19, 19.1 und WVA BA 14 und 14.1 entsprechend dem Honorarvoranschlag vom 18. Juni 2020 
beauftragen. Die Voranschlagssumme beträgt netto € 170.353,68. 
 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 

 
5. Betriebsgebiet-West Grundstücksankauf 

 
Dieser Punkt wird in nicht öffentlicher Sitzung behandelt. 
 

19:50 GR Franz Berger betritt den Sitzungssaal 

 
6. Wasserlieferübereinkommen WVA Dorfer-Kürnberg 

 
Das Wasserlieferübereinkommen mit der WVA Dorfer-Kürnberg, welches in der letzten Sitzung be-
schlossen wurde, ist nochmals überarbeitet worden und soll nunmehr endgültig beschlossen wer-
den. 
Die Überarbeitung betrifft den Liegenschaftseigentümer Kronsteiner, Kürnberg 137. Dieser hat 
sich die Anschlussmöglichkeit zu einem späteren Zeitpunkt gesichert, das wurde in den aktuali-
sierten Vertrag eingearbeitet;  
Im Falle eines konkreten Anschlusses von Kronsteiner an die WVA Dorfer-Kürnberg müsste dieser 
in weiterer Folge einen Behälter und seine Zuleitung auf eigene Kosten errichten. 
Zudem ist dann, wie bei allen anderen Anschlusswerbern, die Anschlussgebühr in Höhe von 
€ 1.000,- + 10 % MWSt. zu leisten. 
Der aktuelle Vertrag liegt dem Protokoll als Beilage .1/ bei. 
 
Antrag des Bürgermeisters:  

Der Gemeinderat möge das Wasserlieferübereinkommen mit der WVA Dorfer-Kürnberg in der vor-
liegenden, endgültigen Fassung beschließen. 
 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 

 

Tagesordnung/04.%20Vergabe%20diverser%20Planungsleistungen
Tagesordnung/05.%20Betriebsgebiet-West%20Grundstücksankauf/IMG-20200623-WA0008.jpg
Tagesordnung/06.%20Wasserlieferübereinkommen%20WVA%20Dorfer-Kürnberg
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7. HLF 3 für die Freiwillige Feuerwehr St. Peter in der Au 
 

Feuerwehrreferent gfGR Johannes Tanzer erläutert: 
Für die FF St. Peter in der Au soll ein Feuerwehrauto HLF 3 angeschafft werden. 
Das Angebot wurde bereits von der NÖ Landesfeuerwehrkommando geprüft und freigegeben. 
Das aktuelle Fahrzeug soll über die „BBG“ angekauft werden. 
gfGR Johannes Tanzer erläutert die Finanzierung: 

 
Antrag von gfGR Johannes Tanzer:  

Der Gemeinderat möge beschließen, für den Ankauf eines Feuerwehrfahrzeug HLF3 der FF St. Pe-
ter in der Au einen Gemeindeanteil von € 258.293,31 zu leisten. Die Vorfinanzierung des Gesamt-
preises in Höhe von € 531.788,53 incl. MWSt. erfolgt zur Gänze durch die Gemeinde. 
 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 

 

Tagesordnung/07.%20HLF%203%20f.d.%20FF%20St.%20Peter_Au
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8. Landesstraße 6274 Übernahme in die Erhaltung und Verwaltung der Gemeinde 
 

Nachfolgende Erklärung ist durch den Gemeinderat abzugeben (bei dem Beschriebenen Straßen-
abschnitt handelt es sich im die „Weistracher Straße“): 
„Die Marktgemeinde St.Peter/Au übernimmt die vom NÖ Straßendienst, Straßenmeisterei St.Pe-
ter/Au nach Genehmigung durch den Herrn Landesrat DI Schleritzko, B. Schleritzko-ST-187/002-
2019 vom 21.05.2019 auf Kosten der Gemeinde hergestellten Anlagen (Herstellung von Nebenan-
lagen im Ortsbereich von St.Peter/Au entlang der Landesstraße 6274, km 0,743 bis km 1,206 [Geh-
steig], km 0,743 bis km 1,208 und km 1,522 bis km 1,926 [Leerverrohrung für Lichtwellenleiter im 
Baulosbereich]) in ihre Verwaltung und Erhaltung und das außerbücherliche Eigentum.“ 

 
Antrag des Bürgermeisters:  

Der Gemeinderat möge die Erklärung beschließen. 
 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 

 
9. Anpassung der Wirtschaftsförderung  

 
GR Markus Fehringer erläutert und ersucht folgende Adaptierung der Wirtschaftsförderung möge 
beschlossen werden: 
 
a) Änderung bei der Investitionsförderung:      
Förderungswerber können auch Mieter eines Objektes sein, mit aufrechter Gewerbeberechtigung,  
die ebenfalls in den Standort investieren - hier kommen die gleichen Maßstäbe zum Ansatz wie für 
den Eigentümer. Es ist jedoch nur 1 Förderung auf derselben Liegenschaft möglich, dh. Ansuchen 
auf  Investitionsförderung können nur für die Maximalsumme vom Eigentümer ODER vom Mieter 
gestellt werden.         
        
b) Zusatz beim Mietzuschuss:       
Der Mietzuschuss wird immer 1/2 Jahr im Nachhinein anerkannt. Als Beginndatum wird das   
Datum der 1. fälligen Miete im Mietvertrag herangezogen und gilt bis zum Ablauf der Förderzu-
sage oder bei vorzeitiger Kündigung bis zum Termin der letzten bezahlten Miete. 
 
Die Förderrichtlinien sollen entsprechend adaptiert werden. 
 
Die abgeänderten Förderrichtlinien liegen als Beilage ./B dem Protokoll bei, die Änderungen sind 
rot und unterstrichen dargestellt. 
 
Antrag GR Markus Fehringer:  

Der Gemeinderat möge die Adaptierungen bei den Wirtschaftsförderungsgrundlagen beschließen. 
 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 

  

Tagesordnung/08.%20Landesstraßen%206274%20übernahme%20Erhaltung
Tagesordnung/09.%20Anpassung%20der%20Wirtschaftsförderung
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10. Grundstück Nr. 1752/7 KG Kirnberg – Verlängerung des Vorkaufsrechtes 
 

Für Grundstück Nr. 1752/7 in der KG Kirnberg lief bereits vor einiger Zeit die Frist für die 
Bebauung des Grundstückes aus („Bauzwang“). 
Die künftige Grundeigentümerin ersuchen die Gemeinde, die Baubeginnsfrist um weitere 
4 Jahre zu verlängern, da sie bis zu diesem Zeitpunkt die entsprechenden privaten und 
finanziellen Grundlagen geschaffen hat, um ein Einfamilienwohnhaus zu errichten. 
Dies ist im Kaufvertrag wie folgt ersichtlich zu machen: 
 

Die Käuferin nimmt zur Kenntnis, dass der Verkäufer mit der Marktgemeinde St. Peter 
in der Au einen Vertrag abgeschlossen hat, wonach sich der Verkäufer für sich und seine 
Rechtsnachfolger verpflichtet hat, das Kaufgrundstück innerhalb von 5 (fünf) Jahren 
nach Rechtskraft der Baulandwidmung bzw. Freigabe der Aufschließungszone einer 
baulichen Nutzung zuzuführen (d. h. mit dem Bau eines konsensmäßigen Hauptgebäudes 
zu beginnen), und der Marktgemeinde St. Peter in der Au ein Vorkaufsrecht eingeräumt 
hat. 
Die Käuferin ist in Kenntnis der Bestimmungen des erwähnten Vertrages vom 8.1.2008. 
In teilweiser Abänderung des obigen Baulandsicherungsvertrages räumt die 
Marktgemeinde St. Peter in der Au der Käuferin Sarah Sacher nunmehr eine neue 
Frist zur Bebauung des Kaufgrundstückes von 4 (vier) Jahren ab allseitiger Unterfertigung 
dieses Kaufvertrages ein. Sarah Sacher nimmt diese Frist, welche 
hiermit als vereinbart gilt, ausdrücklich an. 
Bei Nichteinhaltung dieser Bauverpflichtung innerhalb der vorgenannten Vierjahresfrist 
ist die Käuferin bzw. sind deren Rechtsnachfolger verpflichtet, der Marktgemeinde St. 
Peter in der Au eine Konventionalstrafe in Höhe von 30 % des Bauplatzwertes des 
Kaufgegenstandes zu bezahlen. Diese Konventionalstrafe dient zur Abdeckung des 
entstandenen Schadens, insbesonders all jener Kosten, die von der Gemeinde für die 
Neuaufschließung von Bauland zu tätigen sind, inklusive aller erforderlichen Projektierungs- 
und Planungsarbeiten sowie der Kosten zum Erwerb von Grundstücken zur 
Neuausweisung von Bauland. 
Weiters hätte die Käuferin bzw. hätten deren Rechtsnachfolger bei Nichteinhaltung der 
Bauverpflichtung unverzüglich nach Ablauf der obigen Bebauungsfrist das noch unbebaute 
Vertragsgrundstück der Marktgemeinde St. Peter in der Au schriftlich zum Kauf 
anzubieten, und zwar um 75 % des Verkehrswertes. 
Zur Sicherstellung dieser Verpflichtung räumt die Käuferin hiermit der Marktgemeinde 
St. Peter in der Au am Kaufgrundstück 1752/7 Katastralgemeinde 03214 Kirnberg das 
Vorkaufsrecht im Sinne der Bestimmungen des § 1072 ABGB ein. 
Die Marktgemeinde St. Peter in der Au hat nach schriftlicher Vorlage des Kaufanbotes 
dieses Vorkaufsrecht innerhalb einer Frist von 6 (sechs) Monaten entweder selbst auszuüben 
oder durch einen von ihr namhaft gemachten Dritten ausüben zu lassen oder 
eine grundbuchsfähige Löschungsurkunde für ihr Vorkaufsrecht auszustellen. 
Sollte die Marktgemeinde St. Peter in der Au das oben vereinbarte Vorkaufsrecht weder 
selbst ausüben noch durch einen Dritten ausüben lassen, so ist dieses Recht entschädigungslos 
erloschen und hätte die Gemeinde auf ihre Kosten eine verbücherungsfähige 
Löschungsurkunde hiefür auszustellen, ebenso bei Einhaltung der Bauverpflichtung 
durch die Käuferin. 
Demnach bewilligt die Käuferin in jener Einlagezahl der Katastralgemeinde 03214 Kirnberg, 
in welcher das Grundstück 1752/7 künftig erliegen wird, die Einverleibung des 
Vorkaufsrechtes im Sinne dieses Vertragspunktes für die M a r k t g e m e i n d e 
S t . P e t e r i n d e r A u . 
Zum Zeichen der Vertragsannahme und Zustimmung wird dieser Vertrag von der 
Marktgemeinde St. Peter in der Au, vertreten durch den Herrn Bürgermeister, mitgefertigt. 

 

Tagesordnung/10.%20Grundstück%20Nr.%201752_7%20KG%20Kirnberg%20-%20Verlängerung%20Vorkaufsrecht
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Beilage ./1 
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